
Richtlinien des Jobcenter Cham für Pauschalen für einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 

3  SGB II 

 

 

zu § 24 Abs. 3 Nr. 2 (Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft, Geburt): 

 

- Schwangerschaftsbekleidung                                                                           115,00 € 

 

- Säuglingserstausstattung mit Kleidung (23,70 € x 5 Monate)                          118,50 € 

 

- Erstausstattung Bekleidung: je 10% der individuellen RL x 5 Monate 

                                                Alleinstehende®                                                   204,50 €  

                                                Partner je                                                               184,00 € 

                                                Kinder bis 14 Jahre                                               145,50 € 

                                                Kinder über 14 Jahre                                             155,50 €  

                                                ab dem 4. Kind 50%, z.B. Ü14                               77,75 € 

 

- Erstausstattung Kinderzimmer, einmaliger Bedarf wie Kinderwagen…           260,00 € 

   (falls nur Kindermöbel benötigt werden: Bett 60 €, Schrank 120 €: )               180,00 € 

    (falls keine Möbel, nur Kinderwagen usw. benötigt werden:)                             80,00 € 

 

 

zu § 24 Abs. 3 Nr. 1 (Erstausstattungen für Wohnung einschl. Haushaltsgeräte): 

durchschnittliche Preise ohne Lieferkosten und ohne Aufbau! 

Artikel Einpersonenhaushalt Zweipersonen- 

haushalt 

Badschrank oder Regal 25,00 + 10,00 

Bettkissen 10,00 + 10,00 

Bettwäsche (2x) 7,00 7,00 

Einzelbett kpl. Mit Lattenrost u. Matratze 120,00 Doppelbett 160,00 

statt 120,00 

Schlafzimmerschrank 150,00 dreitürig  

Küchentisch 45,00  

2 Stühle 20,00  

Küchenschrank 

 

Kleine Küche komplett mit Spüle, aber ohne 

E-geräte (alt. mit E-geräten) 

 

Große Küche komplett mit Spüle, aber ohne  

E-geräte (alt. mit E-geräten) 

 

50,00 Stehschrank 

 

150,00 (alt. 270,00) 

 

 

250,00 (alt. 360,00) 

 

Küchenhängeschränke 20,00  

Küchenunterschränke 40,00  

E-Herd 60,00  

Kühlschrank 60,00  

Spüle mit Unterschrank 50,00  

Küchenausstattung (Töpfe, Pfannen, 

Besteck…) 

30,00 + 20,00 

Garderobe 30,00  

Gardinen mit Vorhänge 40,00 +10,00 



Handtücher  2,00 +2,00 

Lampen 15,00 + 10,00 

Waschmaschine 200,00 (gebraucht 

mit Garantie) 

 

Wohnzimmerschrank 160,00  

Couch (garnitur) 130,00 Einzelcouch +70,00 Garnitur 

Wohnzimmertisch 50,00  

 

 

Die Preise richten sich nach Durchschnittspreisen der Diakonie Cham – Sozialkaufhaus. Es ist 

nicht garantiert, dass zu den angegebenen Preisen jeweils ein Angebot vorrätig ist. Bei 

Lieferung durch die Möbelwerkstatt sind zusätzlich die Lieferkosten (z. B. laut 

Kostenvoranschlag der Diakonie) zu bewilligen. 

 

Waschmaschinen bietet das Sozialkaufhaus für 60,00 € an. Wie alle Elektrogeräte werden sie 

ohne Garantie angeboten und nicht angeschlossen. Für eine gebrauchte Waschmaschine mit 

Garantie (evtl. auch Neugerät bei K+B) werden daher weiter 200,00 € angesetzt. 

 

Arbeitsplatten für Küchen sind in obiger Liste nicht extra aufgeführt. Soweit die 

Diakonie dies anbietet, liegt der Preis bei ca. 15 € (ohne Zuschneiden). 

 

Muss der Bürger die Wohnung mit (gebrauchten) Einzelöfen ausstatten (Holzofen, Ölofen), 

werden zusätzlich pro Gerät bis zu 150 € bewilligt. 

 

Für ein Jugendbett (Herauswachsen des Kindes aus dem Kinderbett) werden 120,00 € 

bewilligt. 

 

Wird eine Wohnungserstausstattung komplett und damit pauschal bewilligt, wird wie folgt 

abgestuft (zu den Pauschalen sind ggf. die Lieferkosten zusätzlich zu bewilligen): 

 

- für eine Person                                                                                            1.304,00 € 

- für 2 Personen                                                                                             1.413,00 €   

- für drei Personen                                                                                         1.862,00€ 

- für vier Personen                                                                                         1.981,00€  

 

Für jede weitere Person mit einem Bedarf für ein zusätzliches Zimmer werden 310,00€ 

angesetzt. 

 

Bei Säuglingen zählt auch eine Möbelerstausstattung incl. Kinderwagen etc. zum Bedarf. 

Unabhängig von Umzug /Wohnungserstausstattung sind für ein Kinderzimmer zusätzlich 

260,00€ anzusetzen. 

Soweit Ausstattung von älteren Kindern übernommen werden kann, ist die Beihilfe 

entsprechend zu kürzen. 

 

 

§ 24 Abs. 3 Nr. 3 – orthopädische Schuhe, therapeutische Geräte: 

 

Bedarfe sind entsprechend der Rz. 24.20 bis 24.27 der FH zu § 24 SGB II zu berücksichtigen. 

 

 

Diese Richtlinien gelten ab 22.03.2017! 



 

 

 

Cham, 22.03.2017 

Jobcenter Cham  

Simeth 


